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RS OGH 1972/3/16 3Ob29/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1972

Norm

EO §251 Z6

Rechtssatz

§ 251 Z 6 EO 2ndet nur auf Handwerker und Kleingewerbetreibende Anwendung. Der sozialpolitische Zweck dieser

Exekutionsbefreiung geht nämlich dahin, derartige kleingeschäftliche Existenzen im ö9entlichen Interesse nicht um die

unbedingt notwendigen Unterlagen zur Fortsetzung ihres selbständigen Daseins zu bringen (Neumann-Lichtblau 4.

Au> S 1661, SZ 25/317, 3 Ob 19/70). Für die Beurteilung der Frage, ob ein Kleingewerbebetrieb vorliegt, ist die Zahl der

Beschäftigten nicht von ausschlaggebender Bedeutung.
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